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Vorwort

Kinder kosten Geld. Bis ein Kind volljéhrig ist, fallen laut Statisti-
schem Bundesamt im Durchschnitt rund 165.000,- € allein an Kon-
sumausgaben fiir den Nachwuchs an. Dabei miissen die Eltern bis
zum Schuleintritt jahrlich rund 6.000,- € fiir ihr Kind aufbringen. Je
alter das Kind wird, desto hoher werden die Anspriiche und die Kos-
ten. Vor allem in Zeiten gestiegener Energiekosten und einer hohen
Inflation sind viele Eltern mit dem Problem konfrontiert, die taglich
anfallenden Kosten zu finanzieren.

Die gute Nachricht: Die Kosten fiir ihr Kind miissen Eltern nicht al-
lein tragen. Rund ein Drittel der Ausgaben fiir ein Kind {ibernimmt
der Staat. In den vergangenen Jahren ist die finanzielle Forderung
der Familien zwar deutlich angestiegen, sie erfolgt allerdings in ei-
nem zunehmend verwirrenden System von direkten Zuschiissen,
indirekter Férderung im Rahmen der Sozialversicherung und durch
Steuernachldsse. Wer Familienférderung in der Praxis in Anspruch
nehmen will, steht vielfdltigen Fordermafinahmen, komplizierten
Anspruchsvoraussetzungen und einer teilweise undurchsichtigen
Biirokratie gegeniiber.

Viele Familien haben das Problem, sich im Dickicht der verschie-
denen Anspriiche und Hilfearten und in der verwirrenden Zustén-
digkeit der verschiedenen Behordenapparate und Institutionen
zurechtzufinden. Oder weifit du aus dem Stegreif, wann du einen
Kinderzuschlag, Unterhaltszuschuss fiir Alleinerziehende oder Re-
habilitationshilfen fiir Kinder bekommen kannst und an welche
Stelle du dich gegebenenfalls wenden musst? Noch komplizierter
wird es, wenn es im Rahmen der einzelnen Hilfearten um ganz kon-
krete Einzelfragen oder um die steuerliche Férderung der Familie
geht.



| Vorwort

Dieser Ratgeber will Familien eine fundierte und umfassende Orien-
tierungshilfe geben. Es werden die verschiedenen Hilfearten auf-
gezeigt, die zustindigen Behorden benannt und die komplizierten
Anspruchsvoraussetzungen erldutert. Die Hinweise auf Fristen,
einzuhaltende Formalititen und beizubringende Unterlagen sol-
len helfen, die gesetzlichen Anspriiche durchzusetzen. Du erhaltst
Tipps und Ratschlige, wie du dir einen genauen Uberblick tiber die
Rechtslage verschaffen und deine Rechte und Anspriiche durchset-
zen kannst.

Beachte auch, dass du gegeniiber Behorden einen gesetzlich ver-
ankerten Anspruch auf Beratung und Auskunft hast. Jeder Leis-
tungstrdager muss dich in einer konkreten Angelegenheit umfassend
miindlich und schriftlich beraten. Die Auskunftspflicht erstreckt
sich auch darauf, dir den fiir die jeweilige Sozialleistung zustindigen
Leistungstriger zu benennen sowie zu allen Sach- und Rechtsfragen
Auskunft zu geben, die im Zusammenhang mit einer Leistung von
Bedeutung sind.

Nutze also auch diese Méglichkeiten.

Dr. Otto N. Bretzinger
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1 Mutterschaftsgeld vor und nach der
Geburt

Erwerbstitige Frauen haben unabhingig von ihrem Versichertensta-
tus wahrend der Schutzfristen vor und nach der Entbindung sowie
tiir den Entbindungstag Anspruch auf Mutterschaftsgeld von der
Krankenkasse bzw. vom Bundesamt fiir Soziale Sicherung (BAS).
Dartiber hinaus sind sie durch den Arbeitgeberzuschuss finanziell
abgesichert.

Weitere Informationen zum Mutterschaftsgeld enthalt die Bro-
' schiire »Mutterschutzgesetz — Leitfaden zum Mutterschutz« des
(] Bundesministeriums fiir Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
Glinkastrafie 24, 10117 Berlin. Im Internet gibt es den Ratgeber
unter www.bmfsfj.de zum Herunterladen.

1.1 Mutterschaftsgeld der gesetzlichen
Krankenversicherung

Stehen Frauen in einem Beschiftigungsverhiltnis und sind sie Mit-
glied der gesetzlichen Krankenversicherung, haben sie wihrend der
Schutzfristen Anspruch auf Mutterschaftsgeld von taglich 13,- €
von ihrer Krankenkasse und einen Zuschuss ihres Arbeitgebers zum
Mutterschaftsgeld. Die Schutzfrist beginnt sechs Wochen vor dem
errechneten Entbindungstermin und endet normalerweise acht Wo-
chen nach der Geburt des Kindes. Bei Mehrlings- oder Frithgeburten
verlangert sich die Schutzfrist auf zwolf Wochen nach der Geburt.

Anspruch auf Mutterschaftsgeld haben Frauen, die in der gesetzli-
chen Krankenversicherung versichert sind, unabhingig davon, ob
sie dort kraft Gesetzes oder freiwillig versichert sind. Kein Mut-
terschaftsgeld von der gesetzlichen Krankenversicherung erhalten
Frauen, die in einem Beschiftigungsverhiltnis stehen, aber privat
krankenversichert sind. Sie erhalten das Mutterschaftsgeld vom Bun-
desamt fiir Soziale Sicherung (vgl. dazu 1.3).

13
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| Mutterschaftsgeld vor und nach der Geburt

Frauen, bei denen erst nach Beginn der Schutzfrist das Arbeitsver-
hiltnis beginnt, haben Anspruch auf Mutterschaftsgeld ab dem Be-
ginn des Arbeitsverhéltnisses, wenn sie bei Beginn des Arbeitsver-
hiltnisses Mitglied der gesetzlichen Krankenversicherung sind.

Kiindigt der Arbeitgeber wirksam wahrend der Schutzfristen

' das Arbeitsverhdltnis, besteht weiterhin Anspruch auf Mutter-

o schaftsgeld und Arbeitgeberzuschuss und zwar in der Hohe,
des Anspruchs, der der Beschéftigten vor dem Ende des
beschaftigten Arbeitsverhaltnisses zustand. Zwar besteht dann
ab dem Ende des Beschaftigungsverhaltnisses kein Anspruch
auf Zahlung des Arbeitgeberzuschusses, das Mutterschaftsgeld
wird jedoch ab Beendigung des Arbeitsverhéltnisses bis zum
Ende der Schutzfrist gezahlt.

Endet das Beschiftigungsverhiltnis (etwa wegen der Befristung des
Arbeitsvertrags) unmittelbar vor Beginn der Schutzfrist vor der Ent-
bindung und war die Arbeitnehmerin am letzten Tag des Beschif-
tigungsverhdltnisses Mitglied der Krankenkasse, erhdlt sie Mutter-
schaftsgeld in Hohe des Krankengelds.

In welcher Hohe Mutterschaftsgeld gezahlt wird, hingt von dem
um die gesetzlichen Abziige verminderten Arbeitsentgelt der letzten
drei abgerechneten Kalendermonate ab. Es betragt jedoch hochstens
13,- € pro Kalendertag; den Rest, also den Unterschied zwischen den
kalendertaglichen 13,- € und dem letzten Einkommen, bezahlt der
Arbeitgeber (vgl. dazu 1.2).

Kirsten Miller hat vor Beginn der Schutzfrist in den letzten drei

)) Monaten jeweils 850,— € netto verdient. Umgerechnet auf einen
Kalendertag sind das 28,33 € (850 € x 3 : 90 Tage). Sie erhalt
13,— € pro Kalendertag von ihrer Krankenkasse und den Arbeit-
geberzuschuss.

Auch Frauen, die eine geringfiigige Beschiftigung ausiiben, also bis
aktuell (2026) 603,- € pro Monat verdienen und selbst Mitglied in
der gesetzlichen Krankenversicherung sind, haben Anspruch auf



Mutterschaftsgeld vor und nach der Geburt |

Mutterschaftsgeld in Hohe von taglich bis zu 13,- € von ihrer Kran-
kenkasse und auf einen Zuschuss zum Mutterschaftsgeld von ihrem
Arbeitgeber.

Tina Melcher arbeitet in einem Minijob und ist gesetzlich kran-

)) kenversichert. Sie hat vor Beginn der Schutzfrist in den letzten
drei Monaten jeweils 360,— € netto verdient. Umgerechnet auf
einen Kalendertag sind das 12,— €. Sie erhdlt 12,— € pro Kalen-
dertag von ihrer Krankenkasse. Daneben hat sie Anspruch auf
den Arbeitgeberzuschuss in Hohe der Differenz zu ihrem durch-
schnittlichen Nettoarbeitsentgelt.

Minijobberinnen, die nicht selbst Mitglied in der gesetzlichen
Krankenversicherung sind (beispielsweise wenn sie als Ehefrau
familienversichert sind), erhalten das Mutterschaftsgeld in
Hoéhe von bis zu 210,— € vom Bundesamt fiir Soziale Sicherung
und gegebenenfalls einen Zuschuss zum Mutterschaftsgeld von
ihrem Arbeitgeber (vgl. dazu 1.3).

Fiir arbeitslose Frauen gilt Folgendes:

Frauen, die bei Beginn der Schutzfrist arbeitslos oder als Beziehe-
rin von Arbeitslosengeld bei Arbeitslosigkeit oder nach beruflicher
Weiterbildung nach dem SGB III gesetzlich krankenversichert sind,
erhalten Mutterschaftsgeld von der gesetzlichen Krankenkasse. Die
Hohe des Mutterschaftsgeldes entspricht dem Betrag des Arbeits-
losengeldes bei Arbeitslosigkeit oder bei beruflicher Weiterbildung
nach dem SGB III, den die Versicherte vor Beginn der Schutzfrist vor
der Entbindung erhalten hat.

Werdende Miitter, die Grundsicherungsgeld (frither Biirgergeld)
beziehen, erhalten ab der zwolften Schwangerschaftswoche bis zum
Ende des Monats, in welchen die Entbindung fillt, zusitzlich einen
Mehrbedarf in Héhe von 17 % des mafigebenden Regelbedarfs (z.B.
fur Alleinstehende 17 % von 563,- € = 95,71 €). Dartiber hinaus wer-
den auf Antrag gesonderte Leistungen zur Erstausstattung fiir Be-
kleidung und Erstausstattung fiir Gegenstdnde bei Schwangerschaft
und Geburt durch die Jobcenter erbracht.
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1.2 Zuschuss des Arbeitgebers

Frauen mit Anspruch auf Mutterschaftsgeld erhalten wéihrend ihres
bestehenden Arbeitsverhaltnisses fiir die Zeit der Schutzfristen so-
wie fiir den Entbindungstag von ihrem Arbeitgeber einen Zuschuss
zum Mutterschutzgeld. Dieser ist so bemessen, dass er die Differenz
zwischen 13,- € und dem durchschnittlichen kalendertéglichen
Nettolohn ausgleicht. Der Zuschuss wird immer zu dem Termin fal-
lig, zu welchem zuvor das Arbeitsentgelt féllig war. Keinen Anspruch
auf den Zuschuss haben selbststindig erwerbstitige und arbeitslose
Frauen. Ebenfalls keinen Anspruch haben Frauen wiahrend des Zeit-
raums, in dem sie Elternzeit in Anspruch nehmen.

Kirsten Kaiser hat vor Beginn der Schutzfrist in den letzten drei

)) Monaten jeweils 960,— € netto verdient. Umgerechnet auf einen
Kalendertag sind das 32,— € (960,— € x 3 : 90 Tage). Sie erhalt
13,— € pro Kalendertag von ihrer Krankenkasse und weitere
19,— € von ihrem Arbeitgeber als Zuschuss.

Neben der regelméfliigen festen Vergiitung (Monats-, Wochen- oder
Stundenlohn) und den regelméflig gezahlten leistungsabhingigen
Entgeltbestandteilen (z.B. Provisionen) zahlen auch Zulagen (z.B.
Erschwerniszulagen) und Zuschlige (z.B. fiir Uberstunden) zum
Arbeitsentgelt, die beriicksichtigt werden miissen. Ubt die Frau ne-
ben einer hauptberuflichen Tiétigkeit noch eine Nebentitigkeit aus,
so sind auch die Nebentdtigkeitsbeziige fiir die Berechnung des Ar-
beitsentgelts zu beriicksichtigen. Der Arbeitgeberzuschuss ist von
den Arbeitgebern anteilig in dem Verhiltnis zu zahlen, in dem die
Nettobeziige zueinander stehen.

Ist das Arbeitsverhaltnis wihrend der Schwangerschaft oder wih-
rend der Schutzfrist nach der Entbindung ausnahmsweise zuldssig
aufgelost worden, so finanziert der Bund (Bundesamt fiir Soziale Si-
cherung) den Zuschuss. Eine zulédssige Auflosung liegt vor, wenn der
Arbeitgeber nach Zustimmung der Aufsichtsbehorde das Arbeits-
verhiltnis gekiindigt hat. Ein Arbeitsverhiltnis kann wéahrend der
Schwangerschaft durch Auflosungsvertrag beendet werden. Dann
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entfillt jedoch der Anspruch auf Mutterschaftsgeld. Bei einem zu-
lassig aufgelosten Arbeitsverhaltnis zahlt die Krankenkasse den Zu-
schuss fiir ihre Mitglieder oder das Bundesamt fiir Soziale Sicherung
an familien- und privat krankenversicherte Arbeitnehmerinnen (vgl.
unten). Der Zuschuss wird bis zum Ende der Schutzfrist nach der
Entbindung gezahlt.

Schwangere Frauen sollten sich vor einem Auflosungsvertrag
umfassend {iber die rechtlichen Konsequenzen beraten lassen.

Ebenfalls vom Bund finanziert wird der Arbeitgeberzuschuss, wenn
der Arbeitgeber in Insolvenz gegangen ist und daher seine Zahlungs-
verpflichtungen nicht erfiillen kann.

Bestand zwischen der Arbeitnehmerin und ihrem Arbeitgeber ein
befristetes Arbeitsverhiltnis, das nach Beginn der Mutterschutzfrist
endet, so wird bis zur Beendigung des Arbeitsverhdltnisses Mut-
terschaftsgeld und der entsprechende Arbeitgeberzuschuss gezahlt.
AnschliefSend erhilt die Frau von der Krankenkasse Mutterschafts-
geld, und zwar in Hohe des Krankengeldes bis zum Ende der Mut-
terschutzfrist.

1.3 Mutterschaftsgeld fiir familien- und privat
krankenversicherte Arbeitnehmerinnen

Arbeitnehmerinnen, die nicht selbst Mitglied einer gesetzlichen
Krankenkasse sind, zum Beispiel privat krankenversicherte oder in
der gesetzlichen Krankenversicherung familienversicherte Frauen
(vgl. dazu 8.1), erhalten ein verringertes Mutterschaftsgeld. Es be-
tragt einmalig 210,— €. Das Mutterschaftsgeld zahlt nicht die Kran-
kenkasse, sondern das Bundesamt fiir Soziale Sicherung.

Wenn du privat krankenversichert bist, solltest du dich mit
' deiner Versicherung in Verbindung setzen und dich danach
o erkundigen, welche Leistungen du aufgrund deines Versiche-
rungsvertrags erhaltst.

1
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		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags



		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern



		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts



		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten



		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht



		Formulare





		Regelname		Status		Beschreibung



		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags



		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf



		Alternativtext





		Regelname		Status		Beschreibung



		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext



		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird



		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein



		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken



		Alternativtext für andere Elemente		Übersprungen		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern



		Tabellen





		Regelname		Status		Beschreibung



		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein



		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein



		Überschriften		Übersprungen		Tabellen sollten Überschriften besitzen



		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen



		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben



		Listen





		Regelname		Status		Beschreibung



		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein



		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein



		Überschriften





		Regelname		Status		Beschreibung



		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung










Zurück zum Anfang



